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Amtsblatt
GGemeindemeinde e GGeraerataltal
Ortsteile: Frankenhain · Geraberg · Geschwenda · Gossel · Gräfenroda · Liebenstein

Biathlontalente  
vergleichen sich im Deutschlandpokal

Zeitgleich zum Weltcup von Antholz, wo Philipp 
Horn im Staffelrennen überzeugte, traf sich in 
Oberhof der bundesweite Biathlon-Nachwuchs. Als 
Ausrichter konnte der SV Eintracht Frankenhain 
dabei auf ein in Organisation und Wettkampfdurch-
führung bewährtes Team vertrauen. Viele Kampf-
richter hatten auch in diesem Jahr den Weltcup in 
Oberhof mitgestaltet und kannten bereits die umge-
baute Arena. Mehr als 200 Sportler aus acht Lan-
desverbänden nahmen an den Einzelrennen am 
Samstag, den Massenstarts am Sonntag sowie am 
freien Training am Freitag teil. Hinzu kamen etwa 
100 Betreuer, Techniker und Trainer sowie weitere 
80 Kampfrichter und Helfer. Der Deutschlandpokal 
dient auch zur Nominierung für die Ende Februar in 
Soldier Hollow (USA) stattfindenden Junioren-WM. 
Eberhard Rösch, Verantwortlicher vom Deutschen 
Skiverband, lobte die Organisation.
Erfreulich ist das Abschneiden der Thüringer Sport-
ler. Für den gastgebenden Verein aus Frankenhain 
feierte Emily Schumann einen Doppelerfolg bei den 
Juniorinnen im Einzelrennen und Massenstart. 

Nathalie Keller belegte den dritten Rang beim Ein-
zelrennen und den zweiten Rang im Massenstart. 
Bei der Jungend konnte Paul Günther als Zweitplat-
zierter im Einzelrennen und Oscar Barchewitz als 
Sieger bei den Junioren im Massenstart überzeu-
gen. In der Altersklasse 16 gewann Emily Eibisch 
den dritten Platz im Massenstart. Überzeugen 
konnten auch der für Luisenthal startende Tim Wol-
ter im Massenstart der Junioren mit einem 2. Platz. 
Lena Siegmund aus Großbreitenbach gewann den 
Massenstart der Altersklasse 16.
Aus Sicht des SV Eintracht Frankenhain sind wir 
sehr zufrieden, neben dem Weltcup eine so wich-
tige Biathlonveranstaltung unter erschwerten Co-
rona-Bedingungen durchführen zu können. Bedan-
ken möchten wir uns hiermit bei den Kampfrichtern 
und Helfern, für die gut präparierte und anspruchs-
vollen Loipen und die hervorragende Organisation.

Alice Leipold und Thomas Heyer  
(Vorstand und OK-Team)
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Amtliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Geratal

Wahlbekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung des Wahlleiters 
zur Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen

Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft 
Frankenhain

1.
In dem Ortsteil mit Ortschaftsverfassung Frankenhain der 
Gemeinde Geratal wird am 08. Mai 2022 ein Ortschaftsbür-
germeister als Ehrenbeamter der Gemeinde gewählt.
Zum Ortschaftsbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG – 
wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet und seit 
mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in dem Ortsteil 
mit Ortschaftsverfassung hat; der Aufenthalt in dem Ortsteil mit 
Ortschaftsverfassung wird vermutet, wenn die Person im Gebiet 
des Ortsteils mit Ortschaftsverfassung gemeldet ist. Bei meh-
reren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melde-
rechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind 
unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie 
Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Republik Irland, Italieni-
sche Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik 
Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich 
der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portu-
giesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortschaftsbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
zum Ortschaftsbürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die 
persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Ortschaftsbürger-
meisters hat für die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahl-
leiter der Gemeinde eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob 
er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Si-
cherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Amt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan-
den ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenver-
hältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmun-
gen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters kön-
nen von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 

Gemeinde Geratal

Ansprechpartner

An der Glashütte 3
99330 Geratal OT Gräfenroda

Fax: 036205 933-33
E-Mail: info@gemeinde-geratal.de
Internet: www.gemeinde-geratal.de

Öffnungszeiten:
Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch Ruhetag
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 11:00 Uhr
Samstag 09:00 - 11:00 Uhr (in geraden KW´s)

Außenstelle Ortsteil Geraberg
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
 
Durchwahlnummern: Vorwahl 036205 933 - ….
Bauverwaltung - 42, - 43, - 44,
Bürgerservicebüro - 14, - 15, - 20
EDV - 37
Friedhofsverwaltung - 14, - 20
Geschäftsstelle WAwZV - 55, - 57, - 58
Grundstücksverwaltung - 45, - 46
Kasse WAwZV „Obere Gera“ - 24, - 29
Kassenverwaltung - 19, - 23, - 25
Kämmerei - 12, - 21, - 26
Kindergarten An-/Abmeldungen - 34
Ordnungsverwaltung - 16, - 22
Personalverwaltung/ - 35
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit - 47
Sekretariat/Hauptverwaltung - 0, - 30, - 32
Steuern/Abgaben - 10, - 13, - 18
Vermietung/Verpachtung - 41

Außenstellen
Bauhof Leiter: 0175/5449277

stellv. Leiter: 01522/2649840
Kindergarten Geraberg 03677/797516

Geschwenda 036205/76695
Gossel 036207/469217
Gräfenroda 036205/76524

Thermometermuseum Geraberg 03677/205681
Tourismusbüro Frankenhain 036205/76366
Verwaltungsaußenstelle Geraberg 03677/797520

Nächster Redaktionsschluss

Dienstag, den 01.03.2022

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 11.03.2022



Geratal vom 11.02.2022 - 3 - Nr. 2/2022

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; 
er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises, im Gemeinderat der Gemeinde Geratal 
oder im Ortschaftsrat der Ortschaft Frankenhain vertreten sind, 
müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, 
die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen 
hat, zusätzlich von viermal so viel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
24 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Ortschafts-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises, im Gemeinderat oder im Ortschaftsrat 
vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-

Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvor-
schlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlaus-
schuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-

ters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so viel Wahlberechtigten 
tragen, wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
30 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige Ortschaftsbürger-
meister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunter-
schriften erforderlich.
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nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle  
Geschlechter.

Weitere Bekanntmachungen zur Wahl des Ortschaftsbürger-
meisters folgen.

Geratal, den 31.01.2022
Dr. Elliger
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung des Wahlleiters 
zur Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen

Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft 
Geschwenda

1.
In dem Ortsteil mit Ortschaftsverfassung Geschwenda der 
Gemeinde Geratal wird am 08. Mai 2022 ein Ortschaftsbür-
germeister als Ehrenbeamter der Gemeinde gewählt.
Zum Ortschaftsbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG – 
wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet und seit 
mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in dem Ortsteil 
mit Ortschaftsverfassung hat; der Aufenthalt in dem Ortsteil mit 
Ortschaftsverfassung wird vermutet, wenn die Person im Gebiet 
des Ortsteils mit Ortschaftsverfassung gemeldet ist. Bei meh-
reren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melde-
rechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind 
unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie 
Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Republik Irland, Italieni-
sche Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik 
Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich 
der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portu-
giesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortschaftsbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
zum Ortschaftsbürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die 
persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Ortschaftsbürger-
meisters hat für die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahl-
leiter der Gemeinde eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob 
er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Si-
cherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Amt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan-
den ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenver-
hältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmun-
gen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters kön-
nen von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeindeverwaltung 
Geratal bis zum 04. April 2022, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift 
zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschrif-
ten wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten der Gemeindever-
waltung Geratal

Montag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr,
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr,
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr,
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr,
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur 
Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlags ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten 
entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 25. März 2022 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder 
der stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der 
Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Gera-
tal, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis 
zum 25. März 2022 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehr-
heit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch 
schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen 
werden.
5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 
04. April 2022 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 05. April 2022 tritt 
der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen 
sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlags, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
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Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; 
er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises, im Gemeinderat der Gemeinde Geratal 
oder im Ortschaftsrat der Ortschaft Geschwenda vertreten sind, 
müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, 
die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen 
hat, zusätzlich von viermal so viel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
32 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Ortschafts-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises, im Gemeinderat oder im Ortschaftsrat 
vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeindeverwaltung 
Geratal bis zum 04. April 2022, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvor-
schlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlaus-
schuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-

ters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-
WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so viel Wahlberechtigten 
tragen, wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
40 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige Ortschaftsbürger-
meister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunter-
schriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
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8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Weitere Bekanntmachungen zur Wahl des Ortschaftsbürger-
meisters folgen.

Geratal, den 31.01.2022
Dr. Elliger
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung des Wahlleiters 
zur Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen

Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft 
Gossel

1.
In dem Ortsteil mit Ortschaftsverfassung Gossel der  
Gemeinde Geratal wird am 08. Mai 2022 ein Ortschaftsbür-
germeister als Ehrenbeamter der Gemeinde gewählt.
Zum Ortschaftsbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG – 
wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet und seit 
mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in dem Ortsteil 
mit Ortschaftsverfassung hat; der Aufenthalt in dem Ortsteil mit 
Ortschaftsverfassung wird vermutet, wenn die Person im Gebiet 
des Ortsteils mit Ortschaftsverfassung gemeldet ist. Bei mehre-
ren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts 
maßgebend. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind unter den-
selben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Republik Irland, Italieni-
sche Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik 
Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich 
der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portu-
giesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortschaftsbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
zum Ortschaftsbürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die 
persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Ortschaftsbürger-
meisters hat für die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahl-
leiter der Gemeinde eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob 
er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Si-
cherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Amt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan-
den ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenver-
hältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmun-
gen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters kön-
nen von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 

Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift 
zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschrif-
ten wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten der Gemeindever-
waltung Geratal

Montag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr,
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr,
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr,
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr,
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die er-
forderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag 
ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung 
der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags 
ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 25. März 2022 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder 
der stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der 
Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Gera-
tal, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis 
zum 25. März 2022 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehr-
heit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch 
schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen 
werden.
5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 
04. April 2022 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 05. April 2022 tritt 
der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen 
sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlags, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
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2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, 
Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die 
Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 
der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Ei-
des statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer Abstimmung er-
folgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung 
vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern Gelegenheit gegeben 
wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versi-
cherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Be-
hörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises, im Gemeinderat der Gemeinde Geratal 
oder im Ortschaftsrat der Ortschaft Gossel vertreten sind, müssen 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahl-
vorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich 
von viermal so viel Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ort-
schaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 16 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften 
von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Ortschaftsratsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf 
keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im 
Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen 
Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen 
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil 
der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Ilm-Kreises, im 
Gemeinderat oder im Ortschaftsrat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unter-
zeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits 
Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeindeverwaltung 
Geratal bis zum 04. April 2022, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift 
zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschrif-
ten wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten der Gemeindever-
waltung Geratal
Montag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr,
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr,
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr,
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr,
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr,

Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvor-
schlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlaus-
schuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:
a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-

WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so viel Wahlberechtigten 
tragen, wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
20 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige Ortschaftsbürger-
meister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunter-
schriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.
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Öffentliche Bekanntmachung des Wahlleiters 
zur Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen

Wahl des Ortschaftsbürgermeisters der Ortschaft 
Liebenstein

1.
In dem Ortsteil mit Ortschaftsverfassung Liebenstein der 
Gemeinde Geratal wird am 08. Mai 2022 ein Ortschaftsbür-
germeister als Ehrenbeamter der Gemeinde gewählt.
Zum Ortschaftsbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG – 
wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet und seit 
mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in dem Ortsteil 
mit Ortschaftsverfassung hat; der Aufenthalt in dem Ortsteil mit 
Ortschaftsverfassung wird vermutet, wenn die Person im Gebiet 
des Ortsteils mit Ortschaftsverfassung gemeldet ist. Bei meh-
reren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melde-
rechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind 
unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie 
Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundes-
republik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, 
Republik Estland, Republik Finnland, Französische Republik, 
Hellenische Republik (Griechenland), Republik Irland, Italieni-
sche Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik 
Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich 
der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portu-
giesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, sowie Republik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet.
Zum Ortschaftsbürgermeister kann außerdem nicht gewählt wer-
den, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist 
zum Ortschaftsbürgermeister nicht wählbar, wer im Übrigen die 
persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Ortschaftsbürger-
meisters hat für die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahl-
leiter der Gemeinde eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob 
er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Si-
cherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Amt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan-
den ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenver-
hältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmun-
gen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters kön-
nen von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, 
Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann 
nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber ent-
halten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den 
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wäh-
lergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Un-
terscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von 

in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal, ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur 
Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlags ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten 
entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 25. März 2022 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder 
der stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der 
Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Gera-
tal, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis 
zum 25. März 2022 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehr-
heit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch 
schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen 
werden.
5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 
04. April 2022 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 05. April 2022 tritt 
der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen 
sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlags, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Weitere Bekanntmachungen zur Wahl des Ortschaftsbürger-
meisters folgen.

Geratal, den 31.01.2022
Dr. Elliger
Wahlleiter
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angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemein-
samen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von 
den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt 
worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzu-
reichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der Ge-
meinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer 
Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer 
der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; 
er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des 
Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht auf-
grund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises, im Gemeinderat der Gemeinde Geratal 
oder im Ortschaftsrat der Ortschaft Liebenstein vertreten sind, 
müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, 
die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen 
hat, zusätzlich von viermal so viel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
16 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträ-
ger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Ge-
meinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen 
einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Ortschafts-
ratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Ge-
samtheit im Gemeinderat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind 
oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem 
eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunter-
schriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im 
Kreistag des Ilm-Kreises, im Gemeinderat oder im Ortschaftsrat 
vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine 
Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Na-
men einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 
ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren 
Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Gemeindeverwaltung 
Geratal bis zum 04. April 2022, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift 
zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschrif-
ten wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags während der üblichen Dienstzeiten der Gemeindever-
waltung Geratal

Montag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr,
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr,
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr,
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr,
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Geratal, Zimmer 04/05, An der Glas-
hütte 3, 99330 Geratal, ausgelegt.

zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvor-
schlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlaus-
schuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, 
so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauf-
tragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter 
und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der ers-
te Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit 
im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter 
der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung 
– ThürKWO – enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift 

des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertre-

ters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe 

ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als An-
lage beizufügen:
a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürK-

WO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvor-
schlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Be-
auftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte ein-
verstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei 
oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und 
zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster 
der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Be-
werbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den 
Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des 
Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Anschrift die 
Unterschriften von mindestens fünfmal so viel Wahlberechtigten 
tragen, wie Ortschaftsratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 
20 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige Ortschaftsbürger-
meister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunter-
schriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizu-
fügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Be-
werber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versamm-
lung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
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Mitteilungen

Amtliche Bekanntmachung der Meldestelle 
der Gemeinde Geratal zum Widerspruchs-
recht gegen die Übermittlung von Meldedaten

Die Meldestelle der Gemeinde Geratal weist die Bürgerinnen 
und Bürger auf ihr Widerspruchsrecht gegen Datenübermitt-
lungen und Melderegisterauskünfte nach § 42 Abs. 3 und § 50 
Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG) vom 03. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1084), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. 
März 2021 (BGBl. I S. 591), hin.
Die Meldebehörden führen gemäß § 2 Abs. 2 BMG zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Melderegister. Sie haben als betroffene Person das 
Recht, der Übermittlung Ihrer Daten zu widersprechen. Eine Über-
mittlungssperre kann beantragt werden für Datenübermittlungen

1. an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften gemäß § 42 
Abs. 3 BMG i.V.m. § 42 Abs. 2 BMG. Familienangehörige, 
das sind der Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige 
Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern, haben 
das Recht, der Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen. 
Das gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft übermittelt werden,

2. an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahl-
vorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstim-
mungen auf staatlicher und kommunaler Ebene gemäß § 50 
Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 1 BMG. Die Meldebehörde darf 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen in den sechs der Wahl oder Abstimmung voran-
gehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über 
Gruppen von Wahlberechtigten erteilen,

3. an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk auf deren Aus-
kunftsersuchen über Alters- und Ehejubiläen von Einwohnern 
gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG. Altersjubi-
läen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag 
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehe-
jubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum,

4. an Adressbuchverlage gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 
Abs. 3 BMG. Eine Datenübermittlung an Adressbuchverlage 
darf zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, erfolgen. Die Daten dürfen nur zur Herausgabe von 
Adressbüchern genutzt werden.

Die Widersprüche sind ohne Angabe von Gründen im Bürger-
service der Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 
Zimmer 4 oder 5, 99330 Geratal einzulegen. Zur eindeutigen 
Nachweisführung bittet die Meldestelle darum, die im Bürger-
service bereitgestellten Formulare zu benutzen. Widersprüche, 
die bereits gegenüber der Meldestelle erhoben wurden, behalten 
ihre Gültigkeit, sofern diese nicht widerrufen werden.

Dr. Elliger
Amtsleiter Ordnungsverwaltung

Öffentliche Auslegung
der Entwurfsplanung:

Erneuerung des mittleren Teils der Max-Straßenmeyer-
Straße in Geratal OT Frankenhain, Ilm-Kreis, BA 2022

Auf der Grundlage des § 13 Thüringer Kommunalabgabengesetz 
(ThürKAG) werden die Unterlagen für folgende Baumaßnahme 
öffentlich ausgelegt:

Entwurfsplanung - Erneuerung des mittleren Teils der Max-
Straßenmeyer-Straße in Geratal OT Frankenhain, Ilm-Kreis, 
BA 2022

Im Zeitraum vom 14.02.2022 bis 28.02.2022 liegen die Planun-
terlagen für die Entwurfsplanung - Erneuerung des mittleren Teils 
der Max-Straßenmeyer-Straße in Geratal OT Frankenhain, Ilm-
Kreis, BA 2022 während der allgemeinen Dienststunden im Sit-
zungsraum der Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 
3, in 99330 Geratal, zu jedermann Einsichtnahme aus.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur un-
ter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintra-
gungsraum bei der Gemeindeverwaltung Geratal aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein 
an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlos-
sen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie 
Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine ande-
re Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unter-
schriften können nicht zurückgenommen werden.
3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die 
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvor-
schlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur 
Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur 
ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlags ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten 
entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 25. März 2022 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim 
Wahlleiter der Gemeinde Geratal, Herrn Dr. Ralf Elliger, oder 
der stellvertretenden Wahlleiterin, Frau Martina Holtmann, in der 
Gemeindeverwaltung Geratal, An der Glashütte 3, 99330 Gera-
tal, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis 
zum 25. März 2022 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehr-
heit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch 
schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen 
werden.
5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-
reicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber durchgeführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 
04. April 2022 bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 05. April 2022 tritt 
der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen 
sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der 
Zulassung des Wahlvorschlags, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine ver-
längern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der 
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, ei-
nen gesetzlichen oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

Weitere Bekanntmachungen zur Wahl des Ortschaftsbürger-
meisters folgen.

Geratal, den 31.01.2022
Dr. Elliger
Wahlleiter
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(wenige, sehr kleine Blätter, teilweise keine Blattbildung)

Bild 4

Bild 5

Bilder 3-6 stellen einen Auszug des derzeitigen Zustandes dar: 
Stammfäulen, Sonnenbrand, Wuchsanomalien im Astbereich (zu 
kurze, zu kleine, zu wenig Äste)

Amtliche Bekanntmachungen 
anderer Institutionen und 
Einrichtungen
Erhebungsbeauftragte gesucht

2022 findet in Deutschland der Zensus – auch bekannt als Volks-
zählung – statt. Für die Befragungen von Haushalten und an 
Wohnheimen im Rahmen des Zensus suchen wir aktuell Inter-
viewerinnen und Interviewer

Was ist der Zensus?
Der Zensus liefert verlässliche Bevölkerungszahlen für die Ge-
meinden, die Bundesländer und für Deutschland insgesamt. Er 
ermittelt auch weitere Daten, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht 
oder Staatsbürgerschaft sowie zur Wohn- und Wohnraumsitua-
tion in Deutschland. Solche Informationen sind ausgesprochen 
wichtig, da sie helfen, Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft zu treffen. Weitere Informationen zum Zensus 2022 
finden Sie unter -> www.zensus2022.de
Was bieten wir Ihnen?
- Ihre Tätigkeit erstreckt sich über einen Zeitraum von etwa 4 

- 12 Wochen und startet am 16.05.2022. Sie können sich – 
abgesehen von einigen wenigen Regelungen – Ihre Zeit frei 
einteilen.

Allgemeine Dienststunden
der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Geratal sind:
Montag 9.00 - 12.00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr,
Dienstag 9.00 - 12:00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr,
Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr,
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr,
Freitag 9.00 - 11.00 Uhr.

Im Zeitraum der Auslegung können Anregungen und Hinweise 
von den betroffenen Bürgern vorgebracht werden.
Eine Einsichtnahme ist nur nach telefonischer Voranmel-
dung unter der Tel.-Nr.: 036205/933-0 möglich.

Bitte berücksichtigen Sie die geltenden Hygiene- und Infektions-
schutzbestimmungen der Gemeindeverwaltung Geratal im Zu-
sammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus, insbesondere:
- Einhalten der Abstandsregelungen und Hygieneregeln
- Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bede-

ckung (OP- oder FFP2-Maske) im gesamten Objekt
- 3G-Nachweispflicht (Impf-, Genesenen- oder Testnachweis)

Dominik Straube
Bürgermeister

Maßnahmen im Morbacher Park
Bereits im Jahr 2020 bestand im Morbacher Park Handlungsbe-
darf bezüglich des Baumbestandes. Die Besonderheit der Anla-
ge besteht darin, dass alle Bäume gleichen Alters und gleicher 
Baumart (Buche) sind.
Die Fläche ist kein Park im eigentlichen Sinne, sondern ein ge-
schlossener Baumbestand im Ortskern. Alle Bäume leben in 
einer Art Abhängigkeit mit- und untereinander. Auf Grund der 
jahrelangen Trockenheit und der daraus resultierenden, unab-
dingbaren Entnahme einiger Buchen vor knapp zwei Jahren ge-
rieten die verbliebenen Bäume in eine schwierige Situation. Ein 
großer Teil der Buchen wurde erstmals mit extremer Sonnenein-
strahlung konfrontiert und reagierte unter anderem mit Sonnen-
brand. Die Bäume mussten immer mehr um ihren Fortbestand 
kämpfen. Erkennbar ist dies beispielsweise an den Blättern, wel-
che in der Anzahl weniger, kleiner oder teils ganz ausblieben.
Schon im Jahr 2021 waren signifikante Ausfälle im verbliebenen 
Habitus der Buchen erkennbar, wie Bilder 1 und 2 belegen; der 
Ist-Zustand wird anhand der Bilder 3 bis 6 dargestellt.
Der gesamte Bereich des Morbacher Park ist ein häufig und gern 
genutzter Aufenthaltsort – nicht „nur“ für die Geraberger. Zum He-
ringsfest lockt es jährlich unzählige Menschen aus Nah und Fern 
hierher. Täglich spielen hier Kinder auf dem Spielplatz, viele gehen 
– mit und ohne Hund – am Steingrabenteich spazieren, Anwohner 
durchqueren das Gelände auf dem Weg zur Arbeit, zum Bus etc.
Kurzum – hier herrscht reger Verkehr. Wo Verkehr ist, drängt sich 
unweigerlich die Frage der Verkehrssicherheit auf. Diese ist im 
Morbacher Park momentan schwer in Mitleidenschaft gezogen. 
Die Gemeinde Geratal als Grundstückseigentümerin musste ei-
nen Konsens finden – einerseits soll jeder Nutzer ein sicheres 
Gefühl haben und sich mit Freude hier aufhalten können, ander-
seits sollte das Ortsbild nicht zu schnell verändert werden – Bei-
spielsweise durch eine Entnahme aller Bäume zur gleichen Zeit.
Eine Entscheidungsfindung haben wir uns nicht leicht gemacht 
und möchten an dieser Stelle über das Vorhaben informieren:
In den nächsten Wochen werden von den verbliebenen 26 Bu-
chen 11 gefällt. Hierbei haben wir die momentan meist geschä-
digten und somit gefährlichsten Exemplare ausgewählt.
Bei den verbleibenden 15 Buchen wird teilweise Totholz entfernt, 
um die Gefahren möglichst zu minimieren.
Der Buchen-Torso auf dem Spielplatz wird ebenfalls entfernt und 
macht Platz für eine Neupflanzung.
Das Jahr 2022 wird nach den Fällarbeiten für erste Überlegun-
gen zur Neu- bzw. Umgestaltung des Areals genutzt.
Im Haushalt 2023 werden seitens der Gemeinde Geratal Gelder 
für Planung und erste Umsetzungen eingestellt.

Bild 2 – Juli 2021 Bild 1 – Juli 2021

Bild 3

Bild 6
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- Ihr Engagement als Interviewerin oder Interviewer ist ehren-
amtlich. Sie erhalten daher in Abhängigkeit von der Anzahl 
der Befragungen eine Aufwandsentschädigung.

Was sind Ihre Aufgaben?
- Sie führen kurze persönliche Interviews mit den Auskunfts-

pflichtigen durch. Hierzu suchen Sie die Ihnen zugewiesenen 
Anschriften im Vorfeld auf und kündigen sich schriftlich bei 
den Bürgerinnen und Bürgern an.

- Zum angekündigten Termin stellen Sie vor Ort Fragen zur 
Person und ggf. weiteren Haushaltsmitgliedern und überge-
ben anschließend Online-Zugangsdaten für die Beantwor-
tung weiterer Fragen.

- Vor Beginn Ihrer Tätigkeit erhalten Sie eine eintägige Schu-
lung und werden auf Ihre Aufgaben vorbereitet.

Welche Voraussetzungen sollten Sie erfüllen?
- Zuverlässigkeit und Genauigkeit
- Verschwiegenheit
- Zeitliche Flexibilität und Mobilität
- Sympathisches und freundliches Auftreten
- Gute Deutschkenntnisse

(weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil)
- Volljährigkeit zum Zeitraum der Erhebung
- Wohnsitz in Deutschland

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind 
im verschlossenen Umschlag an folgende Adresse zu richten:

Zensus 2022
Erhebungsstelle Ilm-Kreis
Postfach 100333
98693 Ilmenau

oder per E-Mail an: zensus2022@ilm-kreis.de

Unterwegs mit ALLEN Kindern!
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Nichtamtlicher Teil

Gemeinde Geratal

Nachruf
Für uns alle unbegreiflich erhielten wir die traurige  
Nachricht, dass unsere Mitarbeiterin und Kollegin

Frau Simone Rettschlag
am 26. Januar 2022 nach langer, schwerer Krankheit im 
Alter von 55 Jahren verstorben ist.

Wir sind tief betroffen und trauern um eine zuverlässige 
und engagierte Mitarbeiterin, die im Bürgerservice der  
Gemeindeverwaltung Geratal tätig war. Bei ihren Vorge-
setzten und Kollegen wurde sie vor allem aufgrund ihrer 
hilfsbereiten und zuvorkommenden Art sehr geschätzt.

In großer Dankbarkeit nehmen wir schweren Herzens  
Abschied von einem liebenswerten Menschen. Wir werden 
ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Allen Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme und 
unser besonderes Mitgefühl.

Bürgermeister Dominik Straube
Personalrat
sowie alle Kolleginnen und Kollegen
der Gemeindeverwaltung Geratal

Geratal, im Februar 2022

Sonstige Mitteilungen

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Pfarramt Gräfenroda-Geschwenda

Tel. 036205/ 76468
info@pfarramt-graefenroda.de

Sprechzeiten: Mo 08:00 - 12:00 Uhr
Do. 08:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr

Wir sind leider verpflichtet ab sofort die 3G Regel auch für Got-
tesdienste anzuwenden.
Bringen Sie zum Gottesdienst Ihren Impfnachweis, Ihren Gene-
senen Nachweis oder ein zertifiziertes aktuelles (vom Vortag) 
negatives Testergebnis mit.
Geben Sie Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer zur Kon-
taktnachverfolgung an.
Während des gesamten Gottesdienstes gilt Maskenpflicht!
Halten Sie 1,5 m Abstand. Nehmen Sie nur an gekennzeichneten 
Sitzplätzen Platz!
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Unter Vorbehalt finden folgende Gottesdienste statt:
13.02.2022 Septuagesimae
10:00 Uhr Geschwenda, Gottesdienst
20.02.2022 Sexagesimae
10:00 Uhr Frankenhain, Gottesdienst
27.02.2022 Estomihi
10:00 Uhr Gräfenroda, Familiengottesdienst
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06.03.2022 Invokavit
10:00 Uhr Liebenstein, Gottesdienst
13.03.2022 Reminiszere
10:00 Uhr Frankenhain, Gottesdienst

Ortsteil Gräfenroda

Schulnachrichten

Grundschule „An der Burglehne“ Gräfenroda
Nachdem Unbekannte in der Nacht vom 9. zum 10. Januar die Hausfassade der Grundschule mit Graffiti beschmierten und die 
Schließanlage der Schule beschädigten, starteten wir Elternsprecher einen Aufruf. Unter dem Motto „Wir lieben unsere Schule“ sollte 
ein Zeichen gegen die bösartigen Schmierereien gesetzt werden.
Die Beteiligung an der bunten Aktion war sehr groß. Mit diversen Kunstwerken wie: Bildern, Plakaten, selbstgenähten Wimpeln, 
Luftballon-Girlanden und sogar echten Zitronen schmückten wir die Schule, um zu zeigen, dass die Schule kein Ort für Vandalismus 
ist. Auch gab es einen niedlichen Zwerg mit Maske, den Helma Ortmann der Schule spendete. Die Kinder haben sich sehr über die 
vielen tollen Beiträge gefreut und suchten natürlich gleich nach ihren eigenen Meisterwerken.
Insgesamt war es eine gelungene Initiative, um den Fokus wieder auf das Glück der Kinder zu richten und den Zusammenhalt, in 
dieser für alle Beteiligten schwierigen Zeit, zu stärken.
Hier noch einmal herzlichen Dank an alle, die diese Aktion unterstützt haben!

Die Elternsprecher
der Grundschule „An der Burglehne“ Gräfenroda

Evang.-Luth. Kirchgemeinde Gossel

Pfarrer Ralf Kühlwetter-Uhle ist telefonisch zu erreichen
unter: 0151/ 28379739

06.02.2022 4. Sonntag vor der Passionszeit
10:00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Ralf Kühlwetter-Uhle
20.02.2022 Sexagesimae
10:00 Uhr Gottesdienst mit Lektorin Andrea Neitzke
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14:30 Uhr Rippersroda Gottesdienst Meinig
Sonntag, 06. März
10:00 Uhr Plaue Gottesdienst Spantig
14:00 Uhr Angelroda Gottesdienst Bothfeld
Sonntag, 13. März
10:00 Uhr Geraberg Gottesdienst Spantig
Sonntag, 20. März
10:00 Uhr Elgersburg Gottesdienst Spantig
14:00 Uhr Angelroda Gottesdienst Spantig

Gruppen und Kreise verabreden sich selbstständig.
Bei Rückfragen bitte im Pfarramt melden!
Bankverbindungen
Kirchgemeinde Geratal:

DE97 8405 1010 1140 0025 93
Kirchgemeinde Plaue:

DE45 8405 1010 1833 0003 38
Kirchgemeinde Kleinbreitenbach:

DE49 8405 1010 1010 1681 81
Sparkasse Arnstadt - Ilmenau
BIC: HELADEF1ILK

Ortsteil Liebenstein
Sonstige Mitteilungen

Nachruf
Für uns unerwartet

verstarb unser langjähriges Gemeinderatsmitglied

Reiner Streisel
am 09. Januar 2022.

In seiner Zeit als Gemeinderat war ihm das Wohl seiner 
Gemeinde und der Einwohner Liebensteins immer ein be-
sonderes Anliegen. Mit viel Engagement und Herzblut hat 
er die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten.

Wir erinnern uns an ihn mit großer Anerkennung für seinen 
ehrenamtlichen und engagierten Einsatz und werden ihn 
stets in dankbarer und guter Erinnerung behalten.

Seinen Angehörigen, insbesondere seiner Ehefrau Anita 
Streisel, gilt unsere aufrichtige Anteilnahme und unser be-
sonderes Mitgefühl.

Dominik Straube
Bürgermeister Gemeinde Geratal

Jörg Becker
Ortschaftsbürgermeister Liebenstein

Geratal, im Februar 2022
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baren Haushalte der Gemeinde Geratal (Ortsteile Frankenhain, Geraberg, Geschwenda, 
Gossel, Gräfenroda und Liebenstein). Auf die kostenlose Verteilung besteht kein Rechtsan-
spruch. Das Amtsblatt steht spätestens am Erscheinungstag online auf der Internetseite der 
Gemeinde unter www.gemeinde-geratal.de zur Ansicht bereit oder kann an den Auslagestel-
len der Kommune abgeholt werden. Im Bedarfsfall können Einzelstücke zum Preis von 2,75 € 
(inkl. Porto und gesetzlicher MWSt.) beim Verlag bestellt werden. Hinweis: Für den Inhalt in 
diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt 
ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische Gruppierung verantwortlich.

Vereine und Verbände

Neue Trikots für die kleinsten Fußballer des 
Vereins
Endlich war es soweit, unsere jüngsten Fußballer der Nach-
wuchsspielgemeinschaft FSV Gräfenroda/ SpVgg Geratal be-
kamen ihre neuen Trikots überreicht. Helma Ortmann von der 
Zwergstatt- Gräfenroda KG übergab zum Training der G-Junio-
ren im Beisein des Vereinsvorsitzenden Steffen Fischer und dem 
Vorstandsmitglied Christina Meister die gesponserten Trikots an 
die Nachwuchsfußballer.

Unsere kleinsten Fußballer trainieren montags in Gräfenroda und 
dienstags in Geraberg jeweils 16.30 Uhr. Die Übungsleiter Nicole 
Nüchter, Yves Dornheim und Thorsten Mehnert freuen sich über je-
den Zuwachs ihrer im Moment 14 Kinder umfassenden Mannschaft.

Nach dem neuerlichen Ausfall des Zwergencups in der Turnhalle 
Gräfenroda ist ein Sommerzwergencup am 09./10.07.22 geplant, 
bei dem als Highlight unsere 1. Mannschaft gegen einen attrak-
tiven Gegner spielen möchte. Der traditionelle Duocup (diesmal 
als Triocup mit Fußball, Skat und Volleyball geplant) findet eine 
Woche vorher statt.

Steffen Fischer
Vereinsvorsitzender des FSV Gräfenroda

Ortsteil Geraberg
Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirchgemeinden Geratal,  
Kleinbreitenbach, Plaue und Rippersroda
Pfarramt
Dorfplan 11
99331 Geratal OT Geraberg
E-Mail: geratal@kirche-arnstadt-ilmenau.de

Pfarrer: Kersten Spantig 03677 / 466762
Anliegen in Sachen Kinder- und Jugendarbeit:
Frau C. Riekehr tel. unter 0157 / 56333488
Anliegen in Sachen kirchgemeindlicher Verwaltung:
Frau B. Carls tel. unter 03677 / 466762
dienstags und donnerstags ist das Büro jeweils von 09:00 - 12:00 
Uhr im Kirchgemeindezentrum Geraberg geöffnet

Wir laden herzlich ein:

Sonntag, 13. Februar
10:00 Uhr Geraberg Gottesdienst Spantig
14:00 Uhr Kleinbreitenbach Gottesdienst Spantig
Sonntag, 20. Februar
10:00 Uhr Elgersburg Gottesdienst Spantig
10:00 Uhr Plaue Gottesdienst Meinig
14:00 Uhr Angelroda Gottesdienst Müller
Sonntag, 27. Februar
10:00 Uhr Geraberg Familiengottesdienst Riekehr


